
Beamte & Versorgung

GDBA-magazin – März 201018

Für Bundesbeamte
wurde das Weih-
nachtsgeld – wie 
von der Verkehrsge-
werkschaft GDBA
gefordert – bereits
seit 1. Juli 2009 auf
das Jahreseinkom-
men umgelegt und 
in die Monatsbezüge
eingebaut. Damit 
ist es dauerhaft 
gesichert und vor 
etwaigen künftigen
Kürzungen bewahrt.

D
ass diese Maßnahme –
wenn sie auch nicht in
dem von der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA
geforderten Umfang

erfolgte – richtig war, zeigt sich
an einem neuerlichen Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zum
Thema „Sonderzahlungen“. 

Mehrere Landesbeamte des
Landes Nordrhein-Westfalen
(NRW) wandten sich mit Klagen
beim Verwaltungsgericht Arns-
berg gegen eine Neuregelung
des Sonderzahlungsrechts für
die Jahre 2003 bis 2006. Ge-
genüber der alten Rechtslage
wurde auch in NRW die jährli-
che Sonderzahlung verringert
und ein gesondertes Urlaubs-
geld nicht mehr gewährt. Die
Kläger verlangten die unge-
schmälerte Weitergewährung
der bisherigen jährlichen Son-
derzuwendung. 

Das Verwaltungsgericht Arns-
berg setzte die Verfahren im Jahr
2008 aus und legte dem Bun-
desverfassungsgericht die Frage

zur Entscheidung vor, ob das
entsprechende Gesetz über die
Kürzung der Sonderzahlung an
Beamte und Versorgungsemp-
fänger für das Land Nordrhein-
Westfalen mit Artikel 33 Absatz
5 Grundgesetz (GG) vereinbar
sei. Der Artikel 33 Absatz 5 GG
beinhaltet die verfassungsrecht-
lichen Grundsätze des Berufs-
beamtentums.

Die durch das Sonderzahlungs-
gesetz in NRW bewirkte Kür-
zung der jährlichen Sonderzu-
wendung führe nach Ansicht der
Kläger zu einem mit Artikel 33
Absatz 5 GG nicht zu vereinba-
renden Zustand, weil sie – im
Zusammenhang mit anderen,
die Beamtenbezüge negativ be-
einflussenden Maßnahmen des
Landes – in den Kernbestand der
verfassungsrechtlich geschulde-
ten Alimentation eingreife. 

Kürzung der Sonderzahlung
ist rechtmäßig
Das Bundesverfassungsgericht
hat die Vorlagen für unzulässig
erklärt (Az.: BVerfG, 2 BvL
13/08). Zur Begründung führen
die Verfassungsrichter aus, dass
das Verwaltungsgericht die Ent-
scheidungserheblichkeit der zur
Prüfung vorgestellten Vorschrif-
ten nicht in ausreichender Wei-
se dargelegt habe. Das Verwal-
tungsgericht habe insbesondere
nicht dargelegt, warum die er-
hobenen Leistungsklagen auf
Zahlung einer erhöhten Sonder-
zahlung entgegen der Recht-
sprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts statthaft seien.

Die Rechtsauffassung des Ver-
waltungsgerichts Arnsberg stehe
im Widerspruch zur Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungs-
gerichts. Diese beinhalte, dass
selbst die Verletzung der Ali-
mentationspflicht des Gesetzge-
bers nicht die Unwirksamkeit ei-
ner bestimmten Regelung nach

sich ziehe, die eine Leistung
kürzt oder streicht – und die für
sich genommen noch nicht ein-
mal verfassungsrechtlich ge-
währleistet sei. Zu diesen nicht
verfassungsrechtlich geschütz-
ten Regelungen zähle auch die
jährliche Sonderzuwendung.

Sonderzahlung für 
Bundesbeamte eingebaut
Für Beamte und Versorgungs-
empfänger des Bundes wurde
das Weihnachtsgeld – wie von
der Verkehrsgewerkschaft GDBA
gefordert – bereits seit 1. Juli
2009 auf das Jahreseinkommen
umgelegt. Dies geschieht nach
dem Dienstrechtsneuordnungs-
gesetz (DNeuG) in zwei Stufen: 

� ab 1. Juli 2009 in der seithe-
rigen Höhe von 30 Prozent ei-
nes Monatsbezuges bei akti-
ven Beamten (25 Prozent bei
Versorgungsempfängern); 

� ab Januar 2011 wird dann die
vorgesehene weitere Er-
höhung erfolgen für aktive
Beamte auf 60 Prozent (Arti-
kel 2 a DNeuG) und für Ver-
sorgungsempfänger auf 50
Prozent (Artikel 4 a DNeuG)
eines Monatsbezuges.

Damit ist die Sonderzahlung
praktisch dauerhaft gesichert
und nimmt für aktive Beamte
auch an linearen Anpassungen
teil. Die Versorgungsempfän-
ger/innen erhalten – wie schon
zuvor – eine geringere Höhe der
Sonderzahlung als aktive Beam-
te; dies wurde und wird von der
Verkehrsgewerkschaft GDBA
weiterhin kritisiert. j.m.

Sonderzahlung für 
Bundesbeamte gesichert

Sportfest der 
Eisenbahner mit
Handicap 
Das 3. Sportfest der behin-
derten Mitarbeiter/Innen des
DB-Konzerns wird in diesem
Jahr am 30. August in der Lan-
dessportschule Bad Blanken-
burg/Thüringen ausgetragen.
Das Event, an dem sich die
Verkehrsgewerkschaft GDBA
traditionsgemäß als Sponsor
beteiligt, steht unter dem
Motto „Grenzen überwin-
den“.

Die Teilnehmer erwarten in-
teressante Einzel- und Mann-
schaftswettbewerbe. Neben
bereits bewährten Diszipli-
nen (Tischtennis, Sitz- und
Fußball, Schwimmen) stehen
erstmals auch Leichtathle-
tikwettbewerbe auf dem Pro-
gramm. Dabei hat jeder Teil-
nehmer die Möglichkeit, sei-
ne Sportart so zu absolvieren,
wie es aufgrund der Behinde-
rung zu schaffen ist. Im Vor-
dergrund soll das gemeinsam
Erlebte stehen. 

Internationale Beteiligung
Personalvorstand Ulrich We-
ber, Schirmherr des Sportfes-
tes und die Veranstalter freu-
en sich auch diesmal auf in-
ternationale Beteiligung. Es
werden 25 Aktive der ÖBB er-
wartet.

Interessenten können sich
über das Büro der Konzern-
schwerbehindertenvertre-
tung (Tel. 030/297-62033) in-
formieren. Anmeldeschluss
ist der 30. April 2010.

GDBA kritisiert 
geringere 
Sonderzahlung an
Versorgungs-
empfänger


